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Kontaktpersonenmanagement und Meldung von SARS-CoV-2-Infekti-
onsfällen im schulischen Umfeld sowie Befreiung von der Testoblie-
genheit bei geimpften/genesenen Personen 
 
Anlage: GMS vom 06.05.2021 
 
 
Sehr geehrte Frau Schulleiterin, sehr geehrter Herr Schulleiter,  

 

das Gesundheitsministerium hat mit beiliegendem Schreiben vom heutigen 

Tag (Az. G54s-G8390-2021/2519-1) die Kreisverwaltungsbehörden darüber 

informiert, dass das Robert Koch-Institut (RKI) die Empfehlungen zum Kon-

taktmanagement aktualisiert hat. Dies wurde nunmehr auch in die Allge-

meinverfügung „Quarantäne von Kontaktpersonen und von Verdachtsper-

sonen, Isolation von positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getesteten 

Personen - AV Isolation“ aufgenommen, woraus sich auch Auswirkungen 

auf das Kontaktpersonenmanagement im schulischen Umfeld ergeben. Wir 

bitten Sie um Beachtung dieses GMS. Die wichtigsten Punkte sind: 

 

1. Einstufung als enge Kontaktperson 

Die Differenzierung der Kontaktpersonen im schulischen Umfeld in Katego-

rie 1 und 2 entfällt künftig, eingeführt wird der Begriff „enge Kontaktperson“.  
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Die Einstufung als „enge Kontaktperson“ erfolgt weiterhin durch die zustän-

digen Kreisverwaltungsbehörden. 

 

2. Vorgehen bei bestätigten Fällen außerhalb der Prüfungsphasen 

Für die Frage, ob Personen z. B. einer Klasse als enge Kontaktperson ein-

gestuft werden, sind verschiedene Faktoren entscheidend (z. B. Zahl der 

infizierten Personen in der Klasse, Größe des Unterrichtsraums, usw.). Al-

lein die Tatsache, dass eine Klasse gemeinsam Selbsttests durchgeführt 

hat, hat bei einem später mittels PCR bestätigten positiven Ergebnis einer 

Schülerin oder eines Schülers dieser Klasse insbesondere nicht automa-

tisch zur Folge, dass die gesamte Klasse als enge Kontaktpersonen einge-

stuft werden.  

Wir bitten Sie in diesem Zusammenhang nochmals (wie im Rahmenhygie-

neplan Schulen unter III.6.8 vorgesehen), den Schülerinnen und Schülern 

dringend zu empfehlen, einen passenden Mund-Nasen-Schutz (MNS; sog. 

„OP-Masken“) zu tragen, und alle Mitglieder der Schulfamilie nochmals auf 

die detaillierte Einhaltung der Schutz- und Hygienemaßnahmen (v. a. den 

Rahmenhygieneplan Schulen) hinzuweisen. Dies gilt auch für den Fall, 

dass eine Schülerin bzw. ein Schüler mit positivem Selbsttest bis zur Abho-

lung durch die Erziehungsberechtigten beaufsichtigt werden muss.  

 

3. Vorgehen bei bestätigten Fällen während der Prüfungsphasen in Ab-

schlussklassen 

Tritt während der Prüfungsphase (nicht während regulärer Leistungsnach-

weise) ein bestätigter Fall einer COVID-19-Erkrankung in einer Abschluss-

klasse bei einer Schülerin oder einem Schüler oder einer Lehrkraft auf, so 

werden alle prioritär auf SARS-CoV-2 mit einem PCR-Test getestet. 

 

Alle engen KP dürfen die Quarantäne zur Teilnahme an den Abschlussprü-

fungen (inkl. An- und Abreise) unter strikter Einhaltung des Hygienekon-

zepts sowie ausgedehnten Abstandsregelungen (Sicherheitsabstand von  

> 2 m) unterbrechen. Voraussetzung für die Teilnahme einer engen KP an 

der Prüfung ist ein negatives Ergebnis eines Tests auf SARS-CoV-2, durch-

geführt als Selbsttest unter Aufsicht vor Beginn der Prüfung in der Schule, 
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vorzugsweise am Tag zuvor (bis zu 24 Stunden vor der Prüfung). Alternativ 

ist die Vorlage eines aktuellen, zu Beginn der Prüfung höchstens 24 Stun-

den alten negativen Ergebnisses eines Schnelltests, durchgeführt durch 

Fachpersonal oder beauftragte Dritte, oder eines zu Beginn der Prüfung 

höchstens 48 Stunden alten PCR-Tests möglich. 

 

4. Meldepflicht von positiven Selbsttests in der Schule 

Zeigt ein in der Schule von einer Schülerin oder einem Schüler unter Auf-

sicht durchgeführter Selbsttest ein positives Ergebnis, so teilt künftig die 

Schulleitung dieses Ergebnis und den Namen sowie die weiteren in § 9 

Abs. 1 IfSG (soweit bekannt) genannten Angaben, d. h. im Wesentlichen 

Name, Geburtsdatum, Kontaktdaten zu der betreffenden Schülerin oder zu 

dem betreffenden Schüler unverzüglich dem Gesundheitsamt mit, in des-

sen Bezirk sich die Schule befindet. Das Weitere übernimmt das Gesund-

heitsamt. Die Datenschutzhinweise wurden aktualisiert (vgl. Mehr Sicher-

heit durch Selbsttests an bayerischen Schulen (bayern.de)), wir bitten Sie 

die Schülerinnen und Schüler bzw. deren Erziehungsberechtigte entspre-

chend zu informieren. 

 

Zusätzlich dürfen wir auf die Änderung der 12. Bayerischen Infektions-

schutzmaßnahmenverordnung (12. BayIfSMV) vom 5. Mai 2021 hinweisen. 

Nach deren § 1a Abs. 1 sind folgende Personengruppen vom Erfordernis 

eines negativen Testergebnisses ausgenommen: 

- Personen, die vollständig gegen COVID-19 mit einem in der Europä-

ischen Union zugelassenen Impfstoff geimpft sind, über einen Impf-

nachweis in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder 

spanischer Sprache oder in einem elektronischen Dokument verfü-

gen und bei denen seit der abschließenden Impfung mindestens 14 

Tage vergangen sind (geimpfte Personen), oder 

- Personen, die über einen Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer 

vorherigen Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, 

englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache     

oder in einem elektronischen Dokument verfügen, wenn die zugrun-

https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7230/selbsttests-fuer-bayerische-schuelerinnen-und-schueler.html
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7230/selbsttests-fuer-bayerische-schuelerinnen-und-schueler.html
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deliegende Testung mittels PCR-Verfahren erfolgt ist und mindes-

tens 28 Tage, höchstens aber sechs Monate zurückliegt (genesene 

Personen), 

und die jeweils keine typischen Symptome einer Infektion mit dem Corona-

virus SARS-CoV-2 aufweisen und bei denen keine aktuelle Infektion mit 

dem Coronavirus SARS-CoV-2 nachgewiesen ist.  

 

Nach den Informationen des Gesundheitsministeriums (abrufbar unter  

Coronavirus: Häufig gestellte Fragen - Bayerisches Staatsministerium für 

Gesundheit und Pflege (bayern.de)  Fragen zum Impfen  Wie kann 

nachgewiesen werden, vollständig geimpft oder genesen zu sein? (letzter 

Abruf 06.05.2021, 16.15 Uhr)) kann der jeweilige Nachweis wie folgt er-

bracht werden: 

- Als Nachweis einer überstandenen SARS-CoV-2-Infektion kann 

beispielsweise der Bescheid des Gesundheitsamts zur Isolationsan-

ordnung nach positiver PCR-Testung in Verbindung mit einem nega-

tiven Testnachweis bei Entisolierung herangezogen werden. 

- Der Nachweis einer vollständigen Impfung steht ab Tag 15 nach 

der abschließenden Impfung dem erforderlichen Testnachweis 

gleich. Dies kann mit dem Impfpass (sog. Impfausweis) nachgewie-

sen werden, in welchem die Impfung gemäß § 22 IfSG dokumentiert 

wird. Sollte zum Zeitpunkt der Impfung kein Impfausweis vorhanden 

sein oder vorgelegt werden, so erfolgt die Dokumentation durch Aus-

stellung einer sog. Impfbescheinigung, welche dieselben Angaben 

enthält. Diese ist ebenfalls zum Nachweis einer vollständigen Imp-

fung geeignet. 

- Vollständig geimpfte Personen sind neben den Personen, die die 

komplette Impfserie abgeschlossen haben, auch Personen, die nach 

Genesung von einer SARS-CoV-2-Infektion, die durch PCR-Testung 

nachgewiesen wurde, eine singuläre Impfdosis gegen COVID-19 er-

halten haben. 

 

 

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/#fragen-zur-zwoelften-bayerischen-infektionsmassnahmenverordnung
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/#fragen-zur-zwoelften-bayerischen-infektionsmassnahmenverordnung
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Der Rahmenhygieneplan Schulen wird derzeit an die neuen Vorgaben der 

12. BayIfSMV angepasst.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

gez. Stefan Graf 

Ministerialdirektor  

 
 


